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Verordnung 
über die Vorbereitung von Investitionen

vom 13. Juli 1978

I.

Geltungsbereich

§ 1

(1) Diese Verordnung gilt für staatliche und wirtschaftslei
tende Organe sowie für Betriebe bei der Vorbereitung von 
Investitionen.

(2) Betriebe im Sinne dieser Verordnung sind:
— volkseigene Betriebe und ihnen gleichgestellte Betriebe,
— volkseigene Kombinate und Betriebe der Kombinate,
— staatliche Einrichtungen und Einrichtungen der volkseige

nen Wirtschaft,
— sozialistische Genossenschaften sowie deren Betriebe und 

Einrichtungen,
— gesellschaftliche Organisationen und deren Einrichtungen.

(3) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten auch für 
die Investitionen der Landesverteidigung, soweit in speziellen 
Rechtsvorschriften nichts anderes festgelegt ist.

II.

Aufgabenstellung für die 
Vorbereitung von Investitionen

§ 2 " 

Notwendigkeit einer Investition

(1) Die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe sowie 
Betriebe haben als Bestandteil ihrer kontinuierlichen Arbeiten 
zur planmäßigen Entwicklung der Grundfonds und Investi
tionen die effektivste Variante für die Deckung des volks
wirtschaftlich begründeten Bedarfs bzw. für die Sicherung der 
geplanten Aufgaben zu ermitteln, die zweckmäßigste Form 
der Grundfondsreproduktion herauszuarbeiten und die Not
wendigkeit einer Investition zu begründen.

(2) Die Investitionen sind vorrangig für die Rationalisierung 
und Erneuerung der vorhandenen Grundfonds einzusetzen. 
Erweiterungs- und Neubauinvestitionen dürfen nur dann vor
gesehen werden, wenn
— die vorhandenen und die neu zu schaffenden-Kapazitäten •/•

mehrschichtig ausgelastet werden,
— alle Möglichkeiten der Rationalisierung einschließlich der 

territorialen Rationalisierung sowie der Spezialisierung und 
Kooperation zur Steigerung der Produktion bzw. Leistung
ausgeschöpft sind,

— die Arbeitskräfte für' die neu zu schaffenden Kapazitäten 
durch Rationalisierung im eigenen Betrieb oder durch ge-


